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Amtsblatt der Stadt Königsberg i.Bay. mit ihren Stadtteilen 
Herausgeber: Stadtverwaltung Königsberg i.Bay. Nr. 01/2022 vom 31.01.2022 

Öffentliche Sitzungen 
der Gremien 

 

Die nächste Bauausschuss-Sitzung 
findet am Dienstag,15.02.2022 

ab 16:00 Uhr  
im Sitzungssaal des Rathauses statt. 

Unterlagen für die Sitzung müssen bis spätes-
tens Mittwoch, 09.02.2022, vorliegen. 

 

Die nächste öffentliche 
Stadtratssitzung 

findet am Dienstag, 22.02.2022 
ab 19:00 Uhr 

in der Rudolf-Mett-Halle statt. 
 
 

Neuer Bevollmächtigter  
Bezirksschornsteinfeger  

für den Kehrbezirk 9 (Königsberg) 
 

Seit 01.01.2022 ist von der Regierung von Un-
terfranken für den Kehrbezirk 9 (Königsberg) 
ein neuer bevollmächtigter Bezirksschornstein-
feger bestellt worden.  
 

Der neue bevollmächtigte Bezirksschornstein-
feger ist Herr Robert Streng. Er ist telefonisch 
zu erreichen in seinem Büro in 97486 Königs-
berg, OT Unfinden, Schönaustraße 24.  
Die Handy-Nr. lautet: 0151/287 587 35;  
E-Mail:koenigsberg@team-streng.de. 
 

Der Kehrbezirk 9 umfasst folgende Gemein-
den: 
 

Königsberg i.Bay., Altershausen, Kottenbrunn, 
Bühl, Köslau, Hofstetten, Unfinden, Junkers-
dorf, Hellingen, Römershofen, Holzhausen 
 
Haßfurt, 21.12.2021 
Landratsamt Haßberge 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht der Niederschlagsstation  
Königsberg i. Bay. – Holzhausen  

für das Jahr 2021 
 

Herr 2. Bürgermeister Alexander Krauser, Kö-
nigsberg, Holzhausen, hat der Stadt freundli-
cherweise den Bericht der Niederschlagsstation 
Königsberg – Holzhausen für das Jahr 2021 zur 
Verfügung gestellt. Vielen Dank!  
 

Der Bericht ist nachstehend abgedruckt. 
Höhe der Messstelle: 259 m 
Flussgebiet: Rhein-Main-Nassach-Sennach 
Beobachter: Alexander Krauser 
 

In 2021 wurde an der Messstation 703,7 l/m² 
Niederschlag gemessen. Dieser Wert liegt 
knapp über dem langjährigen Mittel von 
680 l/m². Größte Tagesmenge wurde am 10. 
Juli mit 28,2 l/m² gemessen. Die größte Monats-
summe war im Juli mit 118,2 l/m². Die trockens-
ten Monate waren der April mit 17,2 l/m² und der 
September mit 17,0 l/m². Einen leichten Hagel-
schauer gab es am 19. Mai. Eine geschlossene 
Schneedecke gab es 2021 an 21 Tagen, die 
höchste am 09. Februar mit 16 cm. 

Monat 
Ist 
mm 

Größte 
Tagesmenge 

Januar  69,7  18,2 mm am 29.01. 

Februar  55,6  20,5 mm am 04.02. 

März  34,3  9,6 mm am 12.03. 

April  17,2  7,1 mm am 12.04. 

Mai  78,9  10,4 mm am 12.05. 

Juni  98,3  15,6 mm am 29.06. 

Juli  118,2  28,2 mm am 10.07. 

August  84,2  17,8 mm am 29.08. 

September  17,0  9,8 mm am 16.09. 

Oktober  41,3  15,6 mm am 21.10. 

November  25,7  8,1 mm am 05.11. 

Dezember  63,3  14,6 mm am 29.12. 

2021  703,7  28,2 mm am 10.07. 

Königsberger 

Nachrichten 

mailto:koenigsberg@team-streng.de
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Landgerichtsstraße 12  
97461 Hofheim i. Ufr.  
Telefon: 09523/503380 

  www.fbg-hassberge.de 
info@fbg-hassberge.de 

 
 

Pressemitteilung vom 12.01.2022 
 

Fortbildung zum Thema Pflanzung 
 

Im Februar 2022 bietet die FBG Haßberge w.V. 
zwei Termine für Pflanzschulungen an. Diese 
finden am 08.02.2022 im Raum Kirchlauter und 
am 17.02.2022 im Raum Maroldsweisach statt. 
Das Ziel dieser Fortbildungen ist es, Ihnen die 
für sie passende Pflanztechniken zu vermitteln 
und die dazu passenden Pflanzensorten zu zei-
gen. Nach einem theoretischen Teil kann bei ei-
ner Praxisvorführung im Wald richtiges Pflan-
zen erlebt werden. Die Veranstaltung im Raum 
Kirchlauter beginnt um 9:00 Uhr. Die Veranstal-
tung im Raum Maroldsweisach beginnt um 
14:00 Uhr. Dauer ca. 2-3 Std. Die Veranstaltun-
gen sind für Waldbesitzer-/innen kostenfrei!   
 

Fortbildung zum Thema „Wartung und Pflege 
der Motorsäge und Schärfen der Motorsägen-
kette 
 

Um möglichst langfristig und störungsfrei mit ei-
ner Motorsäge arbeiten zu können, ist die War-
tung und Pflege der Motorsäge eine wichtige 
Arbeit. Die Häufigkeit der Pflegeintervalle ist ab-
hängig von Dauer und Intensität der Sägenut-
zung. Eine scharfe Kette ist ein wichtiger Be-
standteil der Motorsäge. Deshalb bieten wir ei-
nen Lehrgang am Mittwoch, den 23.02.2021 um 
18:00 Uhr im Raum Knetzgau an. 
Folgende Themenschwerpunkte werden bear-
beitet: 
> Sicherheitseinrichtungen der Motorsäge 

überprüfen 
> Durchführung täglicher Wartung und Pflege 

der Motorsäge 
> Überblick verschiedener Zahnformen und 

Teilungen der Kette sowie die Auswahl der 
richtigen Feilen 

> Schärfen der Motorsägenkette 
Wir freuen uns, Sie zahlreich auf unseren Ver-
anstaltungen begrüßen zu dürfen.  
Eine Teilnahme ist NUR nach Anmeldung in der 
FBG Geschäftsstelle möglich.  
Bitte beachten Sie die gültigen Corona-Bestim-
mungen. Eine Teilnahme ist nur im Rahmen der 
aktuellen Corona-Regelungen und mit Mund- 
und Nasenbedeckung (FFP 2) möglich. Bitte 
bringen Sie den Nachweis mit. 
Weitere Informationen und Anmeldungen unter 
09523-503380 (Die.+Do. 8:30- 11:30 Uhr) oder 
per Mail an info@fbg-hassberge.de . 
UNSER SCHULUNGSANGEBOT UND WEI-
TER INFORMATIONEN ERHALTEN SIE IM 
INTERNET UNTER WWW.FBG-HASS-
BERGE.DE. 
 

 
Landgerichtsstraße 12  
97461 Hofheim i. Ufr.  
Telefon: 09523/503380 

  www.fbg-hassberge.de 
info@fbg-hassberge.de 

 

Pressemitteilung vom 20.01.2022 
 

Fortbildung zum Thema „Wartung und 
Pflege der Motorsäge und Schärfen der Mo-
torsägenkette“ 
 

Um möglichst langfristig und störungsfrei mit ei-
ner Motorsäge arbeiten zu können, ist die War-
tung und Pflege der Motorsäge eine wichtige 
Arbeit. Die Häufigkeit der Pflegeintervalle ist ab-
hängig von Dauer und Intensität der Sägenut-
zung. Eine scharfe Kette ist ein wichtiger Be-
standteil der Motorsäge.  
Aufgrund sehr hoher Nachfrage bieten wir wei-
tere Lehrgänge an:  
Mittwoch, den 23.02.2022 um 18 Uhr im Raum 
Knetzgau – ausgebucht.  
Donnerstag, den 03.03.2022 um 18:00 Uhr in 
Fischbach (Ebern) – noch Plätze frei  
Mittwoch, den 23. 03.2022 um 18: Uhr im Raum 
Knetzgau – noch Plätze frei   
Folgende Themenschwerpunkte werden bear-
beitet: 
 
➢ Sicherheitseinrichtungen der Motorsäge 

überprüfen 
➢ Durchführung tägliche Wartung und Pflege 

der Motorsäge 
➢ Überblick verschiedener Zahnformen und 

Teilungen der Kette und Auswahl der richti-
gen Feilen 

➢ Schärfen der Motorsägenkette 
Wir freuen uns, Sie zahlreich auf unserer Ver-
anstaltung begrüßen zu dürfen.  
Eine Teilnahme ist NUR nach Anmeldung in der 
FBG Geschäftsstelle möglich.  
Bitte beachten Sie die gültigen Corona-Bestim-
mungen. Die Teilnahme ist nur im Rahmen von 
2G und mit Mund- und Nasenbedeckung mög-
lich. Bitte bringen Sie den Nachweis mit.  
Weitere Informationen und Anmeldungen unter 
09523-503380 (Die.+Do. 8:30- 11:30 Uhr) oder 
per Mail an info@fbg-hassberge.de.  
UNSER SCHULUNGSANGEBOT UND WEI-
TER INFORMATIONEN ERHALTEN SIE IM IN-
TERNET UNTER WWW.FBG-HASS-
BERGE.DE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fbg-hassberge.de/
mailto:info@fbg-hassberge.de
http://www.fbg-hassberge.de/
http://www.fbg-hassberge.de/
http://www.fbg-hassberge.de/
http://www.fbg-hassberge.de/
http://www.fbg-hassberge.de/
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Probleme am Arbeitsplatz? 
Kirche berät Arbeitnehmer 

 
 

Am Dienstag, den 22.02.2022 findet von  
16.00 bis 18.00 Uhr im Haus St. Bruno,  

Promenade 37 in Haßfurt ein 
"Beratungsnachmittag Arbeit und Soziales" 

statt. 
 
Sie haben Angst um ihren Arbeitsplatz, weil es 
dem Betrieb schlecht geht? Sie stehen vor dem 
Ruhestand und wollen wissen, wie Ihre Rente 
aussieht? Sie erleben Konflikte am Arbeitsplatz 
bis hin zu Mobbing und wollen lernen, damit um-
zugehen? Sie haben Ihren Arbeitsplatz schon 
verloren und wollen wissen, was es mit Arbeits-
losengeld und Hartz IV auf sich hat? Sie haben 
Fragen zum Thema Schwerbehinderung oder 
sind schon länger krank? 
An diesem Nachmittag steht als Betriebsseel-
sorger Rudi Reinhart zur Verfügung und bietet 
Interessenten kostenlose Beratung, Gespräche 
und Hilfe an.  
Bitte melden Sie sich an, unter Tel. 
015226211111 und denken Sie daran, dass 
eine Mund-Nasen-Schutzmaske getragen wer-
den muss. 
 
 

Militärübung 
 

Übung der Bundeswehr im Bereich des 
Landkreises Haßberge 

 
In der Zeit von 09.02.2022 bis einschließlich 
10.02.2022 hält die Bundeswehr eine Übung 
ab, die sich im Landkreis Haßberge und sehr 
wahrscheinlich auch in Ihren Gemarkungsgren-
zen abspielen wird.  
 
Die Soldaten werden zu Fuß und in Rad-Fahr-
zeugen üben.  
 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den 
Einrichtungen der Übenden Truppe fernzuhal-
ten. 
 
Schäden, die durch Bundeswehrübungen ent-
standen sind, können grundsätzlich formlos 
beim Bundeswehr-Dienstleistungszentrum 
Veitshöchheim (Anschrift: Bw-Dienstleistungs-
zentrum Veitshöchheim, Balthasar-Neumann-
Kaserne, 97209 Veitshöchheim, Tel.: 
0931/9707-2600), gemeldet werden. 
 
Es steht jedoch auch das vom BwDLZ-Veits-
höchheim hierzu behelfsweise entwickelte Mel-
deformular „Antrag auf Ersatz von Übungsschä-
den“ zur Verfügung. 
 
 
 

Folgende Punkte sind dabei zu beachten:  
 
1. Private Entschädigungsansprüche für Flur- 

und Forstschäden, für Schäden an Straßen 
und Wegen sowie für sonstige Schäden sind 
unabhängig von der Höhe der Schadensfor-
derung umgehend bei der zuständigen Ge-
meindeverwaltung anzumelden.  

 
2. Die Gemeinden leiten nach Prüfung des 

Sachverhaltes die Meldung, bzw. den hie-
raus erstellten Antrag (dann in Papierform, 
wie z.B. anhängendes Meldeformular) inner-
halb zweier Wochen an das Bw-Dienstleis-
tungszentrum Veitshöchheim weiter.  

 
3. Übungsschäden dürfen vor der Begutach-

tung durch die Geländebetreuungsstelle bei 
dem BW-Dienstleistungszentrum Veitshöch-
heim grundsätzlich nicht beseitigt werden. Ist 
aus wichtigen Gründen die sofortige Scha-
densbehebung unbedingt erforderlich, kann 
mit vorheriger Zustimmung des Sachbearbei-
ters bei dem Bw-Dienstleistungszentrum 
Veitshöchheim der Umfang des Schadens - 
nicht jedoch die Berechnung der Instandset-
zungskosten - durch einen sachkundigen 
Vertreter der Gemeinde oder des amtlichen 
landwirtschaftlichen Schätzers der Ge-
meinde, aufgenommen werden. Diese Fest-
stellungen sind dem Bw-Dienstleistungszent-
rum zur Verfügung zu stellen. Ohne Rück-
sprache und ausdrücklichen Auftrag des Bw-
Dienstleistungszentrum Veitshöchheim kön-
nen anfallende Schätzerkosten nicht erstattet 
werden.  
 

Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Lindner 
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Informationen des Friedrich-Rückert-Gymnasi-
ums Ebern zur Aufnahme in das Gymnasium 
 
Sie wollen Ihr Kind im nächsten Schuljahr an ei-
nem Gymnasium anmelden. Wir freuen uns, 
dass Sie dabei an das Friedrich-Rückert-Gym-
nasium Ebern gedacht haben und möchten die 
Gelegenheit nutzen, Ihnen unsere Schule et-
was näher vorzustellen. Aufgrund der momen-
tanen Situation ist leider kein Informations-
abend in Präsenz möglich. Wir laden Sie und 
Ihre Kinder deshalb herzlich zu einem Online-
Informations- und Kennenlernabend am 
Mittwoch, 23.02.2022 ein. Der Link zu dieser 
Online-Information wird bereits am Tag vorher 
auf unserer Homepage www.frg-ebern.de bereit 
gestellt.  
Weiterhin möchten wir Ihnen und Ihren Kindern 
die Möglichkeit bieten unser Schulhaus in einer 
persönlichen Schulhausführung (Dauer ca. 30 
Minuten) kennen zu lernen. Hierzu stellen wir 
Ihnen verschiedene Termine zur Auswahl, die 
auf der Schulhomepage ab 17.02.2022 gebucht 
werden können. Zu diesen Führungen kann lei-
der nur 1 Erziehungsberechtigter Ihr Kind be-
gleiten, um die Anzahl der Personen zu begren-
zen. Es besteht Maskenpflicht im Schulhaus 
(FFP-2-Masken oder OP-Masken) und der Zu-
tritt ist nur nach der 3-G-Regel möglich (ent-
sprechenden Nachweis über die Impfung, den 
Genesenenstatus oder den Nachweis eines ak-
tuellen negativen Schnelltests, kein Selbsttest, 
bitte mitbringen). Die Schüler unterliegen die-
sen Regeln nicht, da sie ja in der Schule regel-
mäßig getestet werden. 
Infoveranstaltung zum Übertritt (online) 
Mittwoch, 23.02.2022 
Programm: 
18.00 Uhr  Präsentation des FRG für 
Schüler und Eltern per Videokonferenz 
18.30 Uhr  Informationsvortrag für die 
Eltern als Videokonferenz 
 

Der Link zu den Videokonferenzen wird am 
22.02.2022 auf unserer Homepage www.frg-
ebern.de bereit gestellt. 
Termine Schulhausführungen: 
 

Donnerstag, 24.02.2022 
17.00 Uhr (2 Führungen parallel) 
17.30 Uhr 
18.00 Uhr (2 Führungen parallel) 
18.30 Uhr 
Freitag, 25.02.2022 
15.30 Uhr (2 Führungen parallel) 
16.00 Uhr 
16.30 Uhr (2 Führungen parallel) 
17.00 Uhr 
 

 

Start: Haupteingang  
Den Haupteingang finden Sie, wenn Sie vom 
großen Parkplatz an der Gymnasiumstraße 
über die Gitter-Brücke laufen. 
Den Link zur Anmeldung zu einer Schulhaus-
führung finden Sie ab 17.02.2022 auf unserer 
Homepage www.frg-ebern.de.  
 
Möglichkeiten zur Anmeldung am FRG 
Montag 09.05.2022 8.00 bis 16.00 Uhr 
Dienstag 10.05.2022 8.00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch 11.05.2022 8.00 bis 16.00 Uhr 
 
Es besteht die Möglichkeit Ihr Kind kontaktfrei 
per Post oder Einwurf der notwendigen Unter-
lagen in den Briefkasten der Schule anzumel-
den. Eine persönliche Anmeldung im Sekreta-
riat des FRG ist ebenso möglich. Hierzu werden 
vormittags Termine vergeben (bitte telefonisch 
unter der Nummer 09531-92210 vorab verein-
baren). Am Nachmittag (ab 13.00 Uhr) können 
Sie ohne Termin zur Anmeldung kommen. 
Zur genauen Vorgehensweise der Anmel-
dung informiert Sie das FRG ab ca. Mitte Ap-
ril auf der Homepage  www.frg-ebern.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.frg-ebern.de/
http://www.frg-ebern.de/
http://www.frg-ebern.de/
http://www.frg-ebern.de/
http://www.frg-ebern.de/
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Bekanntmachung 
 

Billigung des Entwurfes der 9. Änderung des Flächennutzungsplans  
in der Fassung vom 25.01.2022 

sowie Beschluss zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
 

Die GFG Solar GmbH & Co. KG, Am Backhaus 10, 97486 Königsberg ist mit dem Vorhaben an die Stadt 
Königsberg herangetreten, Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Stadtteil Hellingen und im Stadtteil Junkers-
dorf zu errichten. 
Um eine baurechtlich geordnete Entwicklung zu sichern, hat der Stadtrat Königsberg die Aufstellung der vor-
habenbezogenen Bebauungspläne „Sondergebiet Photovoltaik – Hellingen IV“ sowie „Sondergebiet Photo-
voltaik – Junkersdorf I“ beschlossen. 
Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, ist eine 
Änderung der Darstellungen des Flächennutzungsplans der Stadt Königsberg erforderlich: 
Der Umgriff der 9. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst die Grundstücke mit Flur Nr. 737 (ganz) 
und 738 (ganz) der Gemarkung Hellingen sowie Flur Nr. 597 der Gemarkung Junkersdorf (teilweise). 
Der Umgriff der 9. Änderung des Flächennutzungsplans ist nachfolgend dargestellt: 
 

 
 

In der Stadtratssitzung vom 25.01.2022 wurden die eingegangenen Stellungnahmen der frühzeitigen Beteili-
gung beschlussmäßig behandelt und der Entwurf in der Fassung vom 25.01.2022 vom Stadtrat gebilligt und 
die Verwaltung beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in die Wege zu leiten. 
Der Entwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 25.01.2022 liegt mit Begrün-
dung und Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 
 

09.02.2022 bis 11.03.2022 
 

im Rathaus der Stadt Königsberg i.Bay, Marktplatz 7- Zimmer-Nr. 22 während der allgemeinen Öffnungszei-
ten zur Einsicht öffentlich aus. Diese sind: 
 

Montag von  07:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 
Dienstag und Mittwoch von  08:00 – 12:00 Uhr  
Donnerstag  von  08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr 
Freitags von 08:00 – 12:00 Uhr  
 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird eine telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 09525-
9222-14 (Herr Mücke) zur Einsicht der Planunterlagen empfohlen. Die Besucher müssen eine FFP2-Maske 
Tragen und sich beim Betreten des Rathauses in eine Anwesenheitsliste eintragen. 
 

Es können Äußerungen zur Planung abgegeben werden. Bei Bedarf werden notwendige Auskünfte zur Pla-
nung erteilt. Eingehende Äußerungen werden zusammen mit den Stellungnahmen der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB gewürdigt. 
 

Der Entwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 25.01.2022 mit Begründung 
und Umweltbericht kann auch auf der Homepage der Stadt Königsberg unter  
https://koenigsberg.de/bebauungsplaene eingesehen werden. 
 

https://koenigsberg.de/bebauungsplaene
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Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorgebracht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über die 9. Änderung des Flächennutzungsplans unberücksichtigt bleiben können.  
 

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB) 
 

Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 
(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls 
öffentlich ausliegt. 
 
 
Königsberg, 28.01.2022 
 
Erster Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachung 

Billigung des Entwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Sondergebiet Photovoltaik – Junkersdorf I“ 

in der Fassung vom 25.01.2022 
sowie Beschluss zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

Der Stadtrat Königsberg hat in der Stadtratssitzung vom 12.10.2021 die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Sondergebiet Photovoltaik – Junkersdorf I“ im Stadtteil Hellingen für das Grundstück mit Flur 

597 (teilweise) der Gemarkung Junkersdorf beschlossen. 
 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Photovoltaik – Hellingen IV“ ist nachfol-
gend mit roter Strichlinie dargestellt: 

 
 
 

In der Stadtratssitzung vom 25.01.2022 wurden die eingegangenen Stellungnahmen der frühzeitigen Beteili-
gung beschlussmäßig behandelt und der Entwurf in der Fassung vom 25.01.2022 vom Stadtrat gebilligt und 
die Verwaltung beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in die Wege zu leiten. Der 
Entwurf inklusive Grünordnungsplan in der Fassung vom 25.01.2022 liegt mit Begründung und Begründung 
zum Grünordnungsplan einschließlich spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung und Umweltbericht gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
 

09.02.2022 bis 11.03.2022 
 

im Rathaus der Stadt Königsberg i.Bay, Marktplatz 7- Zimmer-Nr. 22 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten zur Einsicht öffentlich aus.  
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Diese sind: 
 

Montag  von 07:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 
Dienstag und Mittwoch von  08:00 – 12:00 Uhr  
Donnerstag  von  08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr 
Freitags von  08:00 – 12:00 Uhr  
 

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird eine telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 09525-
9222-14 (Herr Mücke) zur Einsicht der Planunterlagen empfohlen. Die Besucher müssen eine FFP2-Maske 
Tragen und sich beim Betreten des Rathauses in eine Anwesenheitsliste eintragen. 
 

Es können Äußerungen zur Planung abgegeben werden. Bei Bedarf werden notwendige Auskünfte zur Pla-
nung erteilt. Eingehende Äußerungen werden zusammen mit den Stellungnahmen der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB gewürdigt. 
 

Der Entwurf des vorhabensbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Photovoltaik – Junkersdorf I“ in der 
Fassung vom 25.01.2022 mit Begründung und Begründung zum Grünordnungsplan einschließlich spezieller 
artenschutzrechtlicher Prüfung und Umweltbericht kann auch auf der Homepage der Stadt Königsberg unter  
https://koenigsberg.de/bebauungsplaene eingesehen werden. 
 

Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorgebracht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
bei der Beschlussfassung über vorhabensbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik – Junkers-
dorf I“ unberücksichtigt bleiben können.  
 

Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) 
i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich aus-
liegt. 
 

Königsberg, 28.01.2022 
 
 
Erster Bürgermeister 

 

Bekanntmachung 
 

Billigung des Entwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Sondergebiet Photovoltaik – Hellingen IV“ 

in der Fassung vom 25.01.2022 
sowie Beschluss zur Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 

 

Der Stadtrat Königsberg hat in der Stadtratssitzung vom 12.10.2021 die Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans „Sondergebiet Photovoltaik – Hellingen IV“ im Stadtteil Hellingen für die Grund-

stücke mit Flur Nr. 737 (ganz), 738 (ganz) der Gemarkung Hellingen beschlossen. 
 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Photovoltaik – Hellingen IV“ ist 
nachfolgend mit roter Strichlinie dargestellt:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://koenigsberg.de/bebauungsplaene


8 

 

In der Stadtratssitzung vom 25.01.2022 wurden die eingegangenen Stellungnahmen der frühzeitigen Be-
teiligung beschlussmäßig behandelt und der Entwurf in der Fassung vom 25.01.2022 vom Stadtrat gebil-
ligt und die Verwaltung beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in die 
Wege zu leiten. Der Entwurf inklusive Grünordnungsplan in der Fassung vom 25.01.2022 liegt mit Be-
gründung und Begründung zum Grünordnungsplan einschließlich spezieller artenschutzrechtlicher Prü-
fung und Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
 

09.02.2022 bis 11.03.2022 
 

im Rathaus der Stadt Königsberg i.Bay, Marktplatz 7- Zimmer-Nr. 22 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten zur Einsicht öffentlich aus. Diese sind: 
 
Montag  von 07:30 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr 
Dienstag und Mittwoch     von 08:00 – 12:00 Uhr  
Donnerstag  von 08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr 
Freitags von 08:00 – 12:00 Uhr  
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird eine telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 
09525-9222-14 (Herr Mücke) zur Einsicht der Planunterlagen empfohlen. Die Besucher müssen eine 
FFP2-Maske Tragen und sich beim Betreten des Rathauses in eine Anwesenheitsliste eintragen. 
Es können Äußerungen zur Planung abgegeben werden. Bei Bedarf werden notwendige Auskünfte zur 
Planung erteilt. Eingehende Äußerungen werden zusammen mit den Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB gewürdigt. 
 

Der Entwurf des vorhabensbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Photovoltaik – Hellingen IV“ in 
der Fassung vom 25.01.2022 mit Begründung und Begründung zum Grünordnungsplan einschließlich 
spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung  und  Umweltbericht kann auch auf der Homepage der Stadt 
Königsberg unter  https://koenigsberg.de/bebauungsplaene eingesehen werden. 
 

Stellungnahmen können gemäß § 3 Abs. 2 BauGB während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über vorhabensbezogenen Bebauungsplan „Sondergebiet Photovol-
taik – Hellingen IVI“ unberücksichtigt bleiben können.  
 

Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 
(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das eben-
falls öffentlich ausliegt. 
 
Königsberg, 28.01.2022 
 
 
Erster Bürgermeister 
 

https://koenigsberg.de/bebauungsplaene

